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Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) für den Lizenztyp agrosolution 

1. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (im Folgenden AGB) gelten für alle (auch zukünftige) Geschäftsbe-
ziehungen zwischen smartfarm – Lizenztyp agrosolution- und jedem LizenznehmerIn. Sonstige AGB finden 
keine Anwendung und werden ausgeschlossen. 
 

2. Alle Preise verstehen sich in Schweizer Franken zzgl. einer allfälligen gesetzlichen Mehrwertsteuer. Die je-
weils geltenden Preise je Lizenz agrosolution sind auf www.smartfarm.ch ersichtlich und verbindlich. Allfällige 
Preisanpassungen sind jederzeit für die kommende Lizenz möglich. Die Rechnungsstellung erfolgt 30 Tage 
vor Ablauf einer gültigen Lizenz durch agrosolution. Wenn nach Erhalt der Mahnung der offene Rechnungsbe-
trag nicht innerhalb von 20 Tagen überwiesen wird, werden bestimmte Funktionen der Anwendung durch den 
Anbieter inaktiviert. Die Rechnungsstellung erfolgt jährlich durch agrosolution 
 

3. Durch eine Registrierung bei smartfarm erlangt der Anwender lediglich das sofortige Recht zur eigenen Nut-
zung der Angebote, Services und Informationen. Eine Weitergabe an Dritte, Vervielfältigung oder sonstige 
nicht schriftlich genehmigte Überlassung ist nicht gestattet. Die einzige Ausnahme bildet die Funktion «Man-
dat erteilen». Dort kann der registrierte Anwender externen Personen den Zugang erlauben. Er kann den Zu-
gang auch jederzeit unterbinden. Alle Rechte verbleiben beim Anbieter. Mit dem Klicken des Nutzers auf den 
entsprechenden Bestätigungsknopf gelten die aktuellen AGB von smartfarm als durch den Nutzer akzeptiert. 
An die bei der Registrierung angegebene E-Mail-Adresse kann mehrmals pro Jahr eine Infomail mit aktuellen 
Neuigkeiten gesendet werden. 
 

4. Durch Verlinkung einer Webseite übernimmt smartfarm keine Verantwortung für den Inhalt dieser Webseite. 
Wir können den Inhalt und die Verfügbarkeit dieser Seiten nicht kontrollieren und übernehmen daher keine 
Haftung. Smartfarm ist eine webbasierte App. Der Zugang funktioniert demzufolge direkt innerhalb eines gän-
gigen Internetbrowsers. Um in smartfarm arbeiten zu können, ist ein Internetzugang unumgänglich. 
 

5. Der Nutzer ist verpflichtet, seine Zugangsdaten geheim zu halten und Dritten nicht bekannt zu geben oder 
zugänglich zu machen. 
 

6. Beachten Sie beim Einsatz von Dünge- und Pflanzenschutzmittel oder anderen Produkten, Maschinen und 
Verfahren immer die Herstellerhinweise, die aktuell für Ihren Betrieb gültigen Rechtsgrundlagen und prüfen 
Sie Berechnungen und Auswertungen mit den zuständigen Behörden oder einem sachkundigen Berater. 
 

7. Jegliche Angaben basieren auf unserem aktuellen Kenntnisstand und können sich jederzeit ohne gesonderte 
Ankündigung ändern. Aufgrund sich ständig wandelnder Rechtslagen und einer Vielzahl von Einflüssen kann 
smartfarm keine Gewähr für die Aktualität und Richtigkeit der Angaben, Stammdaten, Auswertungen oder 
Empfehlungen geben. 
 

8. Smartfarm schliesst jegliche Haftung für Entscheidungen und deren Folgen, die auf Informationen basieren, 
die Sie von smartfarm oder durch die Nutzung der Anwendungen erlangt haben, aus. Auch indirekte, mittel-
bare, zufällige oder später eintretende Folgeschäden sind von der Haftung ausgeschlossen. 
 

9. Es ist dem Kunden strikt untersagt, smartfarm zur Speicherung von Daten mit widerrechtlichem oder sitten-
widrigem Inhalt zu nutzen oder eine solche Nutzung durch Dritte zu ermöglichen. Im Unterlassungsfall haftet 
der Kunde gegenüber smartfarm wie auch der modan software AG für sämtliche diesen Personen/Unterneh-
men aufgrund der recht- oder vertragswidrigen Nutzung von smartfarm durch den Kunden entstehenden Kos-
ten, wie insbesondere, aber nicht ausschliesslich, Kosten, die aufgrund der Inanspruchnahme Dritter (inkl. 
Behörden) entstehen sowie für Rechtsverfolgungs-, Anwalts- oder Gerichtskosten 
 

10. Die Verfügbarkeit der smartfarm Applikationen kann aufgrund von Wartungsarbeiten, oder sonstigen Gründen 
zeitweise eingeschränkt sein. Wir bemühen uns, die Unannehmlichkeiten auf ein Minimum zu begrenzen. Es 
entsteht aus solchen Beeinträchtigungen kein Anspruch gegenüber smartfarm. 
 

11. Wir verbessern ständig unser Angebot, die Benutzerführung und die Anwendungseigenschaften, um besser 
auf Ihre Bedürfnisse einzugehen. Der Funktionsumfang, die Seitengestaltung und die dargestellten Inhalte 
können sich daher jederzeit ohne Vorankündigung ändern. 
 

12. Der Support findet durch die in der Lizenz erwähnten Organisation agrosolution statt. Agrosolution ist dafür 
besorgt, dass sie während den üblichen Büroöffnungszeiten telefonisch erreichbar ist. E-Mails werden inner-
halb von zwei Arbeitstagen beantwortet. 
Nur die Mitarbeitenden von agrosolution, haben Zugriff auf ihre Angaben, um ihnen jederzeit und einfach zu 
helfen. Die Mitarbeitenden haben eine Erklärung unterzeichnet, wonach sie ihre Angaben zur zum Zwecke 
des Supports einsehen dürfen. 
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13. Es ist mit einem nicht verhältnismässigen Aufwand verbunden, die smartfarm Software so zu erstellen, dass 
sie bei jeder Hardware- oder Software-Konfiguration, mit jedem Browser oder Smartphone und in jeder Umge-
bung immer fehlerfrei funktioniert. Der Vertrag bezieht sich daher auf eine Software/ Anwendung, die der Be-
schreibung entsprechend grundsätzlich funktioniert. 
 

14. Wir behalten uns vor, die Geschäftsbeziehung bei Verletzung dieser AGB oder bei nicht sachgemäßer Benut-
zung fristlos zu beenden. 
 

15. smartfarm führt Produktpflege und Veränderungen nach eigenem Ermessen durch. Es besteht kein automati-
scher Anspruch auf entgeltfreie Aktualisierung oder Änderung des Angebotes. 
 

16. Mindestlaufzeit einer Lizenz sind zwölf Monate. Die Ausnahme ist die erstmalige Gratislizenz, welche eine 
Laufdauer von 6 Monaten hat. Die Lizenz verlängert sich automatisch jeweils um weitere zwölf Monate, wenn 
der offene Betrag der neuen Jahreslizenz fristgerecht beglichen wurde. Eine Kündigung der Lizenz kann je-
derzeit erfolgen und tritt per Ende der laufenden Lizenz in Kraft. 
 

17. Die Lizenzgebühr ist, sofern nicht anderweitig gekennzeichnet, jährlich zu entrichten. Bei Zahlungsverzug be-
hält sich agrosolution vor, gewisse Funktionen der Applikation zu sperren. Die Applikation läuft erst dann wie-
der vollumfänglich, wenn der offene Betrag beglichen wurde. Die Zahlungsaufforderung erfolgt per E-Mail. Die 
Zahlung muss elektronisch zu erfolgen 
 

18. Widerrufsrecht: Es besteht kein Widerrufsrecht. Dies, weil smartfarm während den ersten 6 Monaten kosten-
los zur Verfügung steht und erst nach Ablauf von mind. 6 Monaten in eine kostenpflichtige Lizenz umgewan-
delt wird. 
 

19. Vermittlerprämie: Eine begünstigte Person muss bei smartfarm registriert sein oder mit smartfarm einen Ver-
mittlervertrag abgeschlossen haben. Bei einer erfolgreichen (Neukunde hat Kosten der Erstlizenz beglichen) 
Kundenvermittlung, wird dem Vermittler die im Voraus bekanntgegebene Provision mit der nächsten Jahres-
rechnung verrechnet. Übersteigt die Provisionssumme die jährliche Lizenzgebühr, so wird dem Vermittler der 
Restbetrag ausbezahlt. Jeder Kunde kann nur einmal vermittelt werden. 
 

20. Diese AGB finden auch auf die Nutzung von Smartphones und Tablets Anwendung. 
 

21. Die Datenübertragung erfolgt verschlüsselt und wir nutzen neuste Standards, um die Sicherheit Ihrer Daten zu 
gewährleisten. 
 

22. Erfüllungsort ist Zollikofen und der entsprechende Gerichtsstand ist das für den Erfüllungsort zuständige 
Kreisgericht Bern-Mittelland. 
 

23. Es gilt ausschliesslich Schweizer Recht. 
 

24. Salvatorische Klausel: Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder undurchführbar sein 
oder nach Vertragsschluss unwirksam oder undurchführbar werden, bleibt davon die Wirksamkeit des Vertra-
ges im Übrigen unberührt. An die Stelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung soll diejenige 
wirksame und durchführbare Regelung treten, deren Wirkungen der wirtschaftlichen Zielsetzung am nächsten 
kommen, die die Vertragsparteien mit der unwirksamen bzw. undurchführbaren Bestimmung verfolgt haben. 
Die vorstehenden Bestimmungen gelten entsprechend für den Fall, dass sich der Vertrag als lückenhaft er-
weist. 

 

Zollikofen, 15. April 2026 
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